
der Aufbau unserer Wirtschaft und damit die schnelle 
Hebung des Lebensstandards aller Werktätigen ver
wirklichen. Von einem Organ unserer volkseigenen 
Wirtschaft muß man also verlangen, daß es alles in 
seinem Bereich Liegende tut, um eine Erfüllung des 
Vertrages zu ermöglichen. Die Vertragsstrafe soll die 
Werktätigen dazu erziehen und unserem Staat anzeigen, 
ob sie diese Bedeutung der Verträge erkannt haben und 
nach dieser Einsicht handeln. Demgemäß verlangt auch 
das StVG ') mit vollem Recht von den Betrieben, daß 
sie alle Liefermöglichkeiten ausschöpfen: „Unter Aus- 
schöpumg der Liefermöglichkeiten sind alle dem Ver
tragspartner zumutbaren Anstrengungen zu verstehen, 
die möglicherweise die gänzliche oder teilweise Erfül
lung herbeiführen können.“ Darüber hinaus haben die 
Betriebe die Verpflichtung, den Vertragspartner recht
zeitig zu benachrichtigen, wenn sich für die Erfüllung 
Schwierigkeiten ergeben, und auf eine Vertrags
änderung hinzuwirken, wenn die Leistung nicht er
bracht werden kann. Die letztere, auch den Gläubiger
betrieb treffende Verpflichtung ist von großer Bedeu
tung. Da eine Vertragsänderung in einem solchen Fall 
nach § 7 Abs. 2 WO und § 2 der 2. DurchfBest. nur 
mit Zustimmung des übergeordneten Organs zulässig 
ist, wird dieses durch eine entsprechende Initiative des 
Betriebes auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht 
und kann so von sich aus Maßnahmen — notfalls eine 
Änderung der Planaufgabe — verfügen, um eine dro
hende Storung des Planablaufs zu verhindern. Das StVG 
führt hierzu aus:

„Es ist bekannt, daß zu der Vertragsänderung 
nach den Vorschriften des Vertrages bzw. nach der 
gleichlautenden Vorschrift des § 2 Abs. 2 der 
2. DurchfBest. zur WO die Zustimmung der zustän
digen Ministerien erforderlich ist. Gerade die fach
lichen Stellen sollen alle Umstände überprüfen, die 
für den Antrag auf Änderung des Vertrages maß
gebend sind. Gleichzeitig sollen sie feststellen, 
welche Auswirkungen die Änderung auf den Plan 
des unterstellten Betriebes hat. Nur durch diese 
rechtzeitige Einschaltung der fachlichen Stellen 
kann erreicht werden, daß die Schwierigkeiten, die 
sich aus der Materialversorgung ergeben, unter 
Kontrolle gehalten werden“6 7 8 *).

Erfüllen die Betriebe die genannten Verpflichtungen 
schuldhaft nicht, so ist die Vertragsstrafe verwirkt, und 
zwar grundsätzlich in der vereinbarten oder gesetz
lichen Höhe.

Ist das Verschulden des Betriebes gering, hat er also 
den größten Teil der Möglichkeiten zur Erfüllung des 
Vertrages ausgeschöpft und nur einzelne nicht ver
sucht, so wird in der Praxis des StVG“) in Analogie 
zu § 5 Abs. 7 WO die Vertragsstrafe herabgesetzt 
Dieser Auffassung ist beizupflichten; sie stimmt mit der 
Funktion der Vertragsstrafe als Erziehungsinstrument 
überein. Durch § 5 Abs. 7 WO ist der Grad des Ver
schuldens als Grad für die materielle Verantwortlich
keit der Werktätigen des Betriebes bestimmt. Ist also 
der Grad des Verschuldens gering, so muß auch die 
Vertragsstrafe niedriger bemessen werden als bei einem 
„normalen“ Verschuldensgrad. Nur so werden die 
wenigstens teilweisen Bemühungen der Betriebsange
hörigen zur Einhaltung des Vertrages anerkannt und 
ihre materielle Interessiertheit erreicht. Das wird be
sonders in den Fällen, in denen ein erfüllungsgefähr
dendes Verhalten durch besondere Anstrengungen 
wiedergutgemacht wurde, eine große Rolle spieien. 
Diese Praxis widerspricht auch nicht der Funktion der 
Vertragsstrafe als Kontrollmittel, da das übergeordnete 
Organ aus der Verhängung der Vertragsstrafe allein 
lediglich die Tatsache einer schuldhaften Vertragsver
letzung ersehen kann, während der Grad des Ver
schuldens ohnehin nur durch genaues Studium der 
Entscheidung des StVG erkennbar ist.

Bei der Feststellung des Verschuldensgrades kann aber 
immer nur das Verhalten maßgebend sein, das sich 
auf den Vertrag oder Vertragsteil bezieht, wegen dessen 
Verletzung die Vertragsstrafe verlangt wird. Deshalb 
kann dem StVG") nicht zugestimmt werden, wenn es

6) Entscheidung vom 3. November 1952 (VIII—114/52).
i) Entscheidung vom 3. November 1952 (VIII—114/52).
8) Entscheidung vom: 1. April 1953 (III—11/53); 16. Mai 1953

(III—267/53); 4. Juni 1953 (ln—155/53); auch StVG des Bezirks
Erfurt, Entscheidung vom 18. Mai 1953 (K 1—392/53).

9) Entscheidung vom 23. März 1953 (III—130/53).

einem Vertragspartner, der zu verschiedenen Zeitpunk
ten Teillieferungen vorzunehmen hatte, die Vertrags
strafe für die verspätet erbrachte zweite Lieferung 
deshalb herabsetzt, weil er die erste vorfristig er
brachte.

Im Hinblick auf die Funktionen der Vertragsstrafe 
muß der ständigen Rechtsprechung des StVG10 * *), bei 
der Bemessung der Höhe einer Vertragsstrafe einen 
gleichfalls vorliegenden Vertragsverstoß des Partners 
unter dem Gesichtspunkt des mitwirkenden Verschul
dens strafmindernd in Betracht zu ziehen, entschieden 
widersprochen werden. Für Erwägungen über mit
wirkendes Verschulden ist auf dem Gebiete der Ver
tragsstrafe kein Raum11). Der Gesetzgeber hat durch 
die Einfügung des Instituts der Vertragsstrafe in das 
Allgemeine Vertragssystem nicht den an der Ver
tragsverletzung schuldigen einzelnen Arbeiter oder An
gestellten, sondern das in dem jeweiligen Betrieb ar
beitende Kollektiv materiell verantwortlich gemacht. 
Er ist dabei von der Erkenntnis ausgegangen, daß 
das Erziehungsziel der Vertragsstrafe, eine vollkommene 
Vertragsdisziplin, nur durch ständiges Einwirken des 
Kollektivs auf jedes seiner Mitglieder und durch 
ständige Kontrolle von unten erreicht werden kann. 
In § 1 Abs. 2 der 2. DurchfBest. zur WO (ent
sprechend § 9 des Mustervertrages) wird die Höhe 
dieser materiellen Verantwortlichkeit genau festgelegt. 
Darüber hinaus ist in § 5 Abs. 7 WO bestimmt, daß 
bei besonders schwerwiegenden Verstößen gegen Ver- 
tragspflichten die Vertragsstrafe erhöht und — wie 
das StVG aus dieser Bestimmung richtig folgert — 
bei geringem Verschulden ermäßigt werden kann. 
Stets aber ist es das Verhalten des Verpflichteten, das 
die Höhe der Vertragsstrafe bestimmt. Die Verwen
dung von Umständen, die nichts mit dem Verhalten 
des Verpflichteten zu tun haben, für die Festsetzung 
der Höhe der Vertragsstrafe ist im Gesetz nirgends 
vorgesehen und deshalb unzulässig. Diese Praxis des 
StVG steht auch mit der Erziehungsfunktion der Ver
tragsstrafe in krassem Widerspruch. Der Zweck der 
Vertragsstrafe wird vereitelt, wenn man den Schuldi
gen teilweise straffrei läßt, nur weil sein Vertrags
partner gleichfalls gegen den Vertrag verstoßen hat, 
also ebenfalls vertragsstraffällig geworden ist.

Das Ergebnis sieht dann so aus, daß bei einem ein
seitigen Vertragsverstoß zwar die volle, jedoch bei 
gleichfalls vorliegendem Verstoß des Partners — bei 
mehreren Vertragsverletzungen also — nur ein Teil 
der Vertragsstrafe zu zahlen ist. Konsequenterweise 
muß dann auch von der Verhängung einer Vertrags
strafe für ein schuldhaftes Verhalten, das in einem 
Verfahren umgekehrten Rubrums schon strafmindernd 
berücksichtigt wurde, abgesehen werden. Damit wäre 
dann praktisch die vom Gesetz verbotene Aufrechnung 
von Vertragsstrafen erreicht.

Zu welchen untragbaren Ergebnissen dieser Stand
punkt des StVG führt, zeigt besonders ein Fall, den 
die V. Schiedskommission in überspitzter Anwendung 
dieser fehlerhaften Praxis entschieden hat12): Ein 
Baubetrieb hatte mit einem anderen Betrieb einen 
Bauleistungsvertrag geschlossen. Die Vertragsurkunde 
wurde von keinem der Partner mit einem Datum ver
sehen. Auch wurde kein Termin für den Beginn der 
Arbeiten festgelegt. In dem Vertrage war vereinbart, 
daß die Rechte des Bestellers aus dem Vertrage von 
dessen Projektierungsbetrieb wahrgenommen werden 
sollten. In dem Vertrage mit dem Projektierungsbe
trieb hatte der Besteller das jedoch nicht berücksichtigt. 
Ferner hatte der Baubetrieb im Einverständnis mit 
dem Besteller die Arbeiten erst nach dem vertraglich 
festgelegten Endtermin begonnen. Außer diesen lagen 
noch einige weitere Mängel vor. Den geltend gemachten 
Anspruch des Bestellers auf Zahlung von Vertrags
strafe hat das StVG versagt mit der Begründung, daß 
in einem Falle, in dem beiden Partnern grobe Ver
stöße gegen die Gesetze und gegen das Vertragssystem 
zur Last fallen, keiner einen Anspruch auf Vertrags
strafe hat.

Die Ansicht des StVG über das mitwirkende Ver
schulden bei der Vertragsstrafe führt also zu dem 
Ergebnis, daß bei einseitigem Vertragsverstoß die volle

10) Entscheidung vom: 19. März 1953 (III—105/53); 16. Januar 
1953 (V—217/52); 3. November 1952 (VIII—114/52).

11) So auch Such in „Staat und Recht“ 1952, Heft 1/2, S. 98.
18) Entscheidung vom 16. Januar 1953 (V—217/52).

488


